
                                                                                                 
                                                                                       
                                                                           
                                                                                
                                                                  
                                                                                   
                                                                                           
                                                                                    
                                                                                  
                                                                              
                                                                               

NOTFALLANTRAG VON BOREALIS S HEDLING 

                                

To the Landtag of the Principality of Liechtenstein,
Seit dem 14.03.25 habe ich zahlreiche E-Mails an gesendet “info@landtag.li”, “asyl@llv.li”, 
kontakt@stgh.li”, “washington@llv.li”, and “kk@sfl.li”. Am 20.03.25 erhielt ich eine Antwort von 
Hannes Matt, in der er unter Artikel 50 der Geschäftsordnung erklärte, dass ich den Antrag per 
Post senden müsse. Ich werde die Rechtmäßigkeit dieser Regel intensiv debattieren, da sie 
nicht mit Artikel 13 der Europäischen Menschenrechtskonvention in Notfällen übereinstimmt. 
Ihre Regierung hat respektvoll geantwortet, während andere dies nicht getan haben. Mein 
gewählter Name wurde wie gewünscht verwendet. Die Anforderungen an die Petition selbst 
geben nicht an, dass unterstützende Materialien nicht elektronisch übermittelt werden können. 
In diesem Sinne bitte ich als Petent um die Überprüfung der angehängten Materialien und der 
am 21.03.25 um 2:57 Uhr Ortszeit an die folgenden E-Mails in Liechtenstein gesendeten E-Mail. 
Zusammen mit der E-Mail-Benachrichtigung und anderen angehängten Materialien für diese 
Petition.

washington@llv.li, vfgh@vfgh.gv.at, info@roteskreuz.li, kk@sfl.li, hrc-sr-defenders@un.org, 
info@liechtenstein.li, asyl@llv.li, 

Nach Artikel 27 (1) der Verfassung des Fürstentums Liechtenstein habe ich das Recht auf ein 
zügiges gerichtliches Verfahren. Die Anforderung, Petitionen grundsätzlich auf Deutsch 
einzureichen, zusammen mit meiner Mittellosigkeit, der Komplexität meines Falls und dem 
Umfang der Materialien, lässt es nicht zu, dass die unterstützenden Materialien sinnvoll 
übersetzt werden. In Anbetracht von Artikel 14 der Europäischen Konvention wird das Recht, 
nicht aufgrund der Sprache diskriminiert zu werden, verletzt. In gutem Glauben versuche ich, 
diese Hauptpetition zur Überprüfung per Expressversand zu senden, wobei ich einen Teil des 
sehr geringen Geldes verwende, das ich habe. Zusammen mit dem, was ich in einem Antrag 
gemäß Regel 39 beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte am 9.11.24 als den 
„Folter-USB“ bezeichnet habe. Er enthält 3 „Asylinterviews“, die von der isländischen 
Einwanderungsbehörde am 23.9.24, 21.10.24 und 24.10.24 durchgeführt wurden, in denen sie 
mir mit der Polizei drohen, um einen gültigen Antrag zurückzuziehen. Sie lassen mich schweres 
Trauma erneut durchleben und erlassen eine Ablehnung, die nicht auf Fakten basiert, sondern 
auf dem Missbrauch eines falschen Labels, dass die USA sicher seien. Dann haben sie mich 
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am 12.11.2024 mit Hilfe der Polizei ohne Vorankündigung in die USA entführt, wodurch ich 

           

obdachlos und suizidal am Flughafen Baltimore wurde. Dies ist der ursprüngliche USB-Stick, 
auf dem sie die Beweise für meine Folter auf dem Umschlag anfordern.

Wie bereits erwähnt, ist das Verfassungsgericht Liechtenstein verpflichtet, die Angelegenheit 
meines illegalen Schengen-Verbots, das Island rechtlich zu einem unsicheren Land macht, dem 
Europäischen Gerichtshof vorzulegen. Dieses Gremium kann auch seine Rechte gemäß Artikel 
35 der UN-Charta ausüben, um die vielen Fragen in meinem Fall vor die Generalversammlung 
zu bringen. Da die Schweiz dies seit dem 13.09.2024 bereits hätte tun sollen. Nach Artikel 6 (1) 
der Europäischen Konvention und Artikel 13 der UN-Konvention gegen Folter habe ich auch 
das Recht, vor Ihrem Verfassungsgericht gehört zu werden. Angesichts der Tatsache, dass die 
Schweiz weiterhin die Interessen Liechtensteins im Ausland vertritt, habe ich einige dringende 
Anliegen bezüglich ihres Verhaltens, das gegen das Völkerrecht verstößt.Ich werde dies an den 
Landtag senden, zusammen mit einem versuchten Übersetzung ins Deutsche und dem 
vermerkten „Folter-USB“. Außerdem werde ich eine Kopie der Petition an die Botschaft von 
Liechtenstein in Washington, DC, beilegen. Dort plane ich, nach der Einreichung eines Antrags 
auf eine einstweilige Verfügung beim Obersten Gerichtshof der USA, Notfall-Diplomatischen 
Asyl zu beantragen. Außerdem werde ich mehrere Richter in Connecticut melden, die 
Verbrechen begangen haben. Ich habe Angst und der Asylprozess, basierend auf den 
Beweisen, denen ich vertraue, zeigt, dass der Asylprozess als Folter verwendet wurde. Ich 
benötige erhebliche Hilfe, um Zugang dazu zu erhalten, und sollte nicht den normalen 
Anforderungen unterworfen werden, da mir dies bereits 9 Mal illegal verweigert wurde. Vielen 
Dank für Ihre Berücksichtigung. Bitte helfen Sie mir, ich möchte einfach wieder sicher sein. 
Helfen Sie Menschen, ohne ständig verletzt zu werden.

Unterzeichnet am 22. März 2025 in der , Manchester, CT 06042

Hochachtungsvoll eingereicht,
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